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45. Gesetz: Einhebung einer Abgabe von den in Wien stattfindenden freiwilligen öffentlichen Versteigerungen (Ver
steigerungsabgabegesetz). 

46. Verordnu,ng: Höchsttarif für das Bestattt:cgewcrbe in Wien (Bestatte.rtarif 1983)~ Änderung. 

45. 

Gesetz vom 30. September 1983 iiber die Ein
hebung einer Abgabe von den in Wien stattf'111· 
denden freiwilligen öffentlichen Versteigerun· 

gen (Versteigerungsabgabegesetz) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

S 1. (1) Von den in Wien stattfindenden freiwilli
gen öffentlichen Versteigerungen beweglicher und 
unbeweglicher Sachen ist nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes eine Abgabe zu entrichten. 

(2) Versteigerungen gemeinschaftlicher Liegen
schaften nach § 352 Exekucionsordnung, RGBL 
Nr. 79/1896, gelten als freiwillige Versteigerungen. 

(3) Versteigerungen unbeweglicher Sachen sind 
abgabepflichtig, wenn sie von Gerichten oder 
Notaren durchgeführt werden; Versteigerungen 
beweglicher Sachen sind abgabepflichcig, wenn 
deren Durchführung den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung 1973 unterliegt. 

S 2. Die Abgabe beträgt 2% des bei der Verstei
gerung erzielten Erlöses. Der Versteigerungserlös 
besteht aus dem Meistbot und dem Wert jener 
Lasten) die vom Ersteher zusätzlich zum Meistbot 
zu übernehmen sind. Der Wert solcher Lasten ist 
bezogen auf den Versteigerungstag in sinngemäßer 
Anwendung des Bewertungsgesetzes 1955, BGB!. 
Nr. 148) zu ermitteln, 

§ l. Abgabepllichtig ist derjenige, der die Sache 
versteigern läßt. Ist er nicht der Eigentümer der 
Sache, so haftet der Eigentümer mit ihm zur unge
teilten Hand fur die Entrichtung der Abgabe. Sämt
Jiche Miteigentümer einer zu versteigernden Sache 
sind Gesamtschuldner, 

S 4. Gerichte und Notare haben die Durchfüh
rung abgabepflichtiger Versteigerungen von unbe
weglichen Sachen dem lv1agistrat in jedem einzel
nen Fall durch Übersendung einer Abschrift des 
Protokolls über die freiwillige gerichtliche Verstei
gerung binnen vier Wochen nach Durchführung 
der Versteigerung mitzuteilen. 

§ 5. Die Inhaber von Betrieben, die bei Durch
führung von Versteigerungen den Vorschriften der 
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Gewerbeordnung 1973 unterliegen, haben die 
Abgaben von den -Versteigerern einzuheben und bis 
zum 10. Tag (Fälligkeitstag) des auf ein Kalender
vieneljahr zweitfolgenden Monates fiir dieses vor
angegangene Kalendervierteljahr die entstandene 
Abgabenschuld beim Magistrat schriftlich zu erklä
ren und die Abgabe zu entrichten. Die Inhaber dte~ 
ser Betriebe haften für die Begleichung der Verstei
gerungsabgabe. 

§ 6. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch 
die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig ver
kürzt v.·lrdi sind, sofern die Tat nicht den Tatbe~ 
stand einer in die Zuständigkeit des Gerichtes fal
lenden strafbaren Handlung bildet, als Verwal
tungsübertretungen mit Geldstrafe bis zum Zehnfa~ 
chen des V erkürzungsbetrages zu bestrafen, 

(2) Übenretungen der sonstigen Gebote dieses 
Gesetzes sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit des Gerichtes fallenden 
strafbaren Handlung bildet, als Verwaltungsüber
tretungen mit Geldstrafe bis zu :1 000 S zu bestra
fen. 

S 7. Die Gemeinde hat ihre in diesem Ges~tz 
geregelten Aufgaben mit Ausnahme der Durchfüh
rung des V en,1altungsstrafverfahrens im eigenen 
Wirkungsbereich zu besorgen, 

§ 8. Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1984 in 
Kraft. 

S '. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die 
Hofverordnung vom 25. April 1750 (Codex 
Austriacus, V, S. 501), das Hofreskript vom 6. Juni 
1761 (fheres. GB. IV, S. 67 Nr. 586), die Regie
rungsverordnung vom 19. Februar 1770 (Codex 
Austriacus, VI, S. !307), das Dekret der Centralfi
nanzhofkommission vom 25. April 1812, ZI. 889, 
JGS. Nr. 987, die Verordnung des Ministeriums 
des Inneren vom 20. August 1855, RGBI. Nr. 146 
und der Art. VIII des Gesetz.es vom 11. Juli 1969, 
LGBI. für Wien Nr. 18 außer Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

i.V. Fröhlich-Sandncr 

Der LandcsamtSdirektor: 

Bandion 
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